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Neues aus der Rechtsprechung 

Desk Sharing – Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates 

In Zeiten von Homeoffice und Remote Work wollen viele Arbeitgeber ihre 

Büroräume effizienter nutzen und führen deshalb moderne Arbeitsplatzkon-

zepte ein. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Betriebsrat 

bei der Einführung solcher Konzepte zu beteiligen ist. Das LAG Baden-

Württemberg (Az. 21 TaBV 7/24) entschied nun über die Mitbestimmungs-

rechte des Betriebsrates bei der Einführung von „Desk Sharing“ und „Clean 

Desk Policies“. 

Der Sachverhalt 

Die Beteiligten streiten über die Einsetzung einer Einigungsstelle, de-

ren Regelungsgegenstand die Einführung eines Systems zum soge-

nannten „Desk Sharing“ und damit verbunden dem „Clean Desk“ 

sein soll. Beim Desk Sharing werden fest zugewiesene Arbeitsplätze 

im Unternehmen durch flexible Arbeitsplätze ersetzt, die allen Mit-

arbeitern zur Verfügung stehen. Durch eine Clean Desk Policy wer-

den die Mitarbeiter dazu angehalten, ihren Arbeitsplatz nach Ar-

beitsende aufgeräumt und sauber zu hinterlassen. 

Die Arbeitgeberin möchte die Nutzungsflächen der Büroräume um-

definieren und umgestalten. Dafür wurde ein Konzept in einer Prä-

sentation niedergelegt, das dem Betriebsrat im Oktober 2023 zur 

Kenntnis gebracht wurde. Bisher gab es bereits Großraumbüros, in 

denen die Arbeitsplätze jedoch fest zugeordnet waren. Zumindest 

teilweise waren zwischen den Arbeitsplätzen Trennwände vorhan-

den. Eine Gefährdungsbeurteilung für die neuen Arbeitsplätze exis-

tiert bisher nicht. Ein Buchungstool ist für das Desk Sharing nicht 

vorgesehen. 

Der Betriebsrat verlangt die Einsetzung einer Einigungsstelle insbe-

sondere im Hinblick auf das Desk Sharing und die Clean Desk Policy. 

Die Entscheidung des Gerichts 

Das LAG Baden-Württemberg entschied, die Einigungsstelle (nur) 

für zwei Teilbereiche einzusetzen, weil diesbezüglich das Bestehen 
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eines Mitbestimmungsrechtes nicht offensichtlich ausgeschlossen 

werden könne. Die Einführung von Desk Sharing und einer Clean 

Desk Policy sei jedoch nicht als Ganzes mitbestimmungspflichtig. Es 

handele sich im Grundsatz um die Regelung mitbestimmungsfreien 

Arbeitsverhaltens und nicht mitbestimmungspflichtigen Ordnungs-

verhaltens. 

Entscheidend für Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates nach § 87 

Abs. 1 Nr. 1 BetrVG sei, ob das Ordnungs- oder das Arbeitsverhalten 

betroffen ist. Mitbestimmungsrechte existieren dann, wenn das Ord-

nungsverhalten berührt ist. Das sei der Fall, wenn die Maßnahme des 

Arbeitgebers auf die Gestaltung des kollektiven Miteinanders oder 

die Gewährleistung und Aufrechterhaltung der vorgegebenen Ord-

nung des Betriebs zielt. Die Mitbestimmung solle gewährleisten, dass 

die Arbeitnehmer gleichberechtigt in die Gestaltung des betriebli-

chen Zusammenlebens einbezogen werden. Maßnahmen, die das Ar-

beitsverhalten betreffen, also solche mit denen die Arbeitspflicht un-

mittelbar abgefordert oder konkretisiert wird, seien hingegen nicht 

mitbestimmungspflichtig. 

Ein Antrag auf Einrichtung einer Einigungsstelle könne jedoch nur 

dann zurückgewiesen werden, wenn bei fachkundiger Beurteilung 

durch das Gericht sofort erkennbar ist, dass ein Mitbestimmungs-

recht unter keinem denkbaren rechtlichen Gesichtspunkt in Frage 

kommt. Sofern nicht sofort erkennbar ist, ob Mitbestimmungsrechte 

vorliegen, sei dem Antrag stattzugeben. Ob es tatsächlich besteht, sei 

sodann von der Einigungsstelle genauer zu prüfen. 

Zum einen gelte dies für die „Ordnung hinsichtlich von den Arbeit-

nehmern eingebrachter persönlicher Gegenstände“. Selbst, wenn 

man die Frage des Freiräumens des Arbeitsbereiches und die der Un-

terbringung der aus dem Arbeitsbereich entfernten privaten Gegen-

stände als eine einheitliche Weisung betrachte, könne der Schwer-

punkt nicht sofort bei der Steuerung des Arbeitsverhaltens verortet 

werden. Es sei nicht ausgeschlossen, dass es der Arbeitgeberin um 

eine darüberhinausgehende Ordnung bzw. vielmehr um die Beseiti-

gung einer Unordnung gehe, die laut LAG typischerweise mindes-

tens im selben Maße durch private wie durch betriebliche Gegen-

stände am Arbeitsplatz verursacht wird. 

Der zweite Bereich, in dem es nicht offensichtlich ausgeschlossen ist, 

dass das Konzept auf Ordnungsverhalten zielt, sei die „Ordnung 

hinsichtlich des Verhaltens auf Flächen mit sogenannten überlagern-
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den Nutzungen“. Die Arbeitgeberin plant die Bürofläche in die Nut-

zungsbereiche Ankommen, Arbeiten, Community und Austausch zu glie-

dern. Die Übergänge dieser Bereiche sind in der Regel fließend, wo-

bei die Bereiche in ihrer Ausgestaltung jedoch unterscheid- und er-

kennbar bleiben sollen. In der vorgelegten Präsentation heißt es im 

Begleittext zu einem Foto einer größeren Küche mit Tischen und 

Stühlen, dass dieser Bereich auch für „Spontanmeetings“ genutzt 

werden könne. Hier sei nicht ausgeschlossen, dass die Ordnung des 

Betriebes insoweit gesteuert werde, dass primär zu Pausenzwecken 

bereitgestellte Räume auch für das Arbeiten bestimmt seien und zum 

dortigen spontanen Arbeiten ermuntern würde.  

Weitere Mitbestimmungsrechte kämen nicht in Betracht. Einem Mit-

bestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG stehe entgehen, 

dass mit der Einführung des Desk Sharings im vorliegenden Betrieb 

kein Buchungstool eingeführt werden soll. Mitbestimmungsrechte 

aus § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG kämen trotz fehlender Gefährdungsbe-

urteilung nicht in Betracht, weil die Einführung des Desk Sharings 

allein nicht zu einer konkreten Gefährdung der Arbeitnehmer führe. 

Praxishinweis 

Arbeitgeber, die ein bestehendes Bürokonzept verändern wollen, 

sollten die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates im Auge behal-

ten. Und dies auch dann, wenn keine überwachungsgeeigneten Tools 

genutzt werden. Insbesondere bei der Einführung von flexiblen Ar-

beitsplatzmodellen können neben den weisungsrelevanten Kompo-

nenten auch ordnungsrelevante Bestandteile enthalten sein, die zu-

mindest teilweise Mitbestimmungsrechte auslösen.  
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